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Kann Ihr Fahrrad in der nächstgelegenen Fahrrad-

werkstatt nicht wieder fahrbereit gemacht werden, 

helfen wir Ihnen bei der Organisation eines Ersatz-

fahrrads und kommen für die Mietkosten auf. Wir 

übernehmen die Kosten bis zur Wiederherstellung 

der Fahrbereitschaft Ihres Fahrrads, jedoch höchs-

tens 50 € pro Schadenfall.

 Nehmen Sie unsere Leistung eines Ersatzfahr- 

 rads in Anspruch, übernehmen wir weder die  

 Kosten für die Weiter- oder Rückfahrt nach 

 Ziffer 3 noch für die Übernachtung nach Ziffer 5.  

Ist die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft Ihres 

Fahrrads in der nächstgelegenen Fahrradwerkstatt 

nicht möglich, reservieren wir Ihnen ein Zimmer im 

nächstgelegenen Hotel und tragen die Übernach-

tungskosten bis Ihr Fahrrad wieder fahrbereit ist. 

Maximal erstatten wir jedoch 50 € pro Schadenfall.

 Nehmen Sie unsere Leistung der Übernahme der  

 Übernachtungskosten in Anspruch, übernehmen  

 wir weder die Kosten für die Weiter- oder Rück- 

 fahrt nach Ziffer 3 noch für ein Ersatzfahrrad  

 nach Ziffer 4.  
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Die nachfolgend geregelten Leistungen des Mobilitätsschutz Reise gelten sowohl für Sie als auch für Ihre

Familienangehörigen, unabhängig davon, ob Sie gemeinsam oder getrennt reisen und mit welchem Verkehrs-

mittel Sie unterwegs sind (also z. B. auch für Reisen per Bahn oder Flugzeug). Alle für Sie getroffenen

Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den genannten Personenkreis, soweit nichts anderes vereinbart

wurde. Sämtliche Beträge sind in brutto angegeben.

Sie benötigen Informationen über die medizinische 

Versorgungslage	 an	 Ihrem	 Urlaubsort	 im	 Ausland?	

Wir informieren Sie umfassend über Ihre Möglich-

keiten und nennen Ihnen einen passenden Facharzt. 

Sie	 haben	 Ihre	 Brille	 oder	 dringend	 benötigte	 Arz-

neien	zu	Hause	vergessen?	Diese	schicken	wir	Ihnen	

nach. Auch in schwerwiegenderen Fällen können Sie 

sich	auf	unsere	Hilfe	verlassen.	Haben	Sie	z.	B.	einen	

Krankenhausaufenthalt, der länger als zwei Wochen 

dauert, übernehmen wir die Kosten für die Anreise 

und Übernachtung von einer nahestehenden Per-

son, die Sie besuchen möchte. Und ist die Erkrankung 

oder Verletzung so erheblich, dass ein Rücktransport 

erforderlich ist, organisieren wir diesen und kommen 

dafür auf. Sollten Ihre minderjährigen Kinder infolge 

einer Erkrankung oder Verletzung – sowohl von Ih-

nen als auch von den Kindern selbst – nicht mehr be-

treut werden können, tragen wir Sorge für die Abho-

lung	der	Kinder	durch	eine	Begleitperson,	die	sie	zu	

Ihrem Wohnsitz bringt. 

Doch	nicht	nur	im	medizinischen	Bereich	können	Sie	

auf uns zählen. Haben Sie etwa wichtige Reisedoku-

Sollten Sie auf einer Reise im Ausland erkranken, 

informieren wir Sie auf Ihren Wunsch über die 

Möglichkeiten der ärztlichen Versorgung vor Ort, 

stellen, wenn nötig, den Kontakt zwischen Ihrem 

Hausarzt und den behandelnden Ärzten oder dem 

Krankenhaus her und übernehmen die dafür anfal-

lenden Kosten.

Sind Sie auf einer Reise im Ausland dringend auf 

verschreibungspflichtige	 Arzneimittel	 angewiesen,	

die der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 

Ihrer Gesundheit dienen und für die es dort auch 

keine Ersatzpräparate gibt, organisieren wir nach 

Abstimmung mit Ihrem Hausarzt die Zusendung 

und tragen die hierdurch entstehenden Kosten so-

wie die Kosten für die Abholung und eine eventuell 

notwendige Verzollung. 

Gehen	während	 einer	 Reise	 im	 Ausland	 Ihre	 Brille	

oder Ihre Kontaktlinsen verloren, organisieren wir in 

Abstimmung mit Ihnen nahestehenden Personen die 

mente oder auch Ihre Zahlungsmittel verloren, hel-

fen	wir	 Ihnen	bei	 der	Beschaffung	 von	Ersatz.	Und	

auch bei einer gravierenden Notlage vor Ort lassen 

wir Sie nicht im Stich. Tritt während Ihrer Reise an 

Ihrem Aufenthaltsort eine Naturkatastrophe wie 

etwa eine Lawine oder ein Erdbeben ein, die Ihnen 

die Weiterreise oder den Aufenthalt dort nicht län-

ger möglich macht, beteiligen wir uns an den Kosten 

für Ihre Heimreise.

Auch wenn zu Hause etwas passiert, müssen Sie sich 

als ACV Mitglied keine Gedanken um den erhöhten 

Aufwand bei einem Reiseabbruch machen. Wenn 

etwa ein naher Verwandter schwer erkrankt oder 

verstirbt	oder	ein	Schaden	an	Ihrem	Eigentum	(z.	B.	

Wasser- oder Einbruchschaden an Ihrem Haus) ein-

tritt, übernehmen wir einen Anteil der Kosten Ihrer 

außerplanmäßigen Rückreise. 

Mit dem ACV haben Sie auf Reisen daher stets einen 

starken und verlässlichen Partner an Ihrer Seite. 

Wir helfen Ihnen, wenn es darauf ankommt.

Beschaffung	und	Zusendung	einer	Ersatzbrille	oder	

Ersatzkontaktlinsen und übernehmen die dadurch 

entstehenden Versandkosten.

 Kosten	 für	 Arzneimittel	 bzw.	 Brillen	 oder	 Kon- 

 taktlinsen selbst übernehmen wir nicht. 

 Der Versand von Arzneimitteln kann nur erfol- 

 gen, wenn in Ihrem Aufenthaltsland keine Ein- 

 fuhrbeschränkungen bestehen.

Haben Sie während einer Reise aufgrund von Krank-

heit oder Verletzung einen Krankenhausaufenthalt, 

der länger als zwei Wochen andauert, kann eine Ih-

nen nahestehende Person Sie besuchen. Wir über-

nehmen die Kosten für Fahrt und Übernachtung bis 

zu 1.000 € pro Schadenfall.

 Wird	der	Besuch	nicht	durch	uns	organisiert, 

 erstatten wir die Fahrt- und Übernachtungs- 

 kosten einer nahestehenden Person bis maximal  

 515 € pro Schadenfall.
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Der Mobilitätsschutz Reise gilt nicht nur, wenn Sie mit Ihrem KFZ oder Fahrrad unterwegs 

sind. Ganz gleich mit welchem Verkehrsmittel Sie Ihre Reise antreten, der ACV steht Ihnen 

mit Rat und Tat zur Seite.

Mobilitätsschutz Reise
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Tritt während Ihrer Reise eine akute Krankheit oder 

Verletzung auf, die Ihren Rücktransport erforder-

lich macht, organisieren wir diesen und übernehmen 

die hierdurch entstehenden Kosten. Der Rücktrans-

port erfolgt in ein Krankenhaus in der Nähe Ihres 

ständigen Wohnsitzes. Voraussetzung ist, dass Art 

und Zeitpunkt des Rücktransports medizinisch not-

wendig und ärztlich angeordnet sind. Auch die Kos-

ten	 für	 die	 Begleitung	 durch	 einen	Arzt	 oder	 Sani- 

täter werden übernommen, sofern dies medizinisch 

erforderlich oder behördlich vorgeschrieben ist.

 Sollten bis zum Rücktransport – bedingt durch die 

 Erkrankung oder Verletzung – Übernachtungs- 

 kosten für Sie und Ihre nicht erkrankten/ver- 

 letzten mitreisenden Familienangehörigen anfal- 

 len, tragen wir hierfür bis zu 70 € pro Person und  

 Nacht für höchstens drei Nächte.

 

Sollten Sie während einer Reise im Ausland ver-

sterben, organisieren wir in Abstimmung mit Ihren 

Angehörigen	 die	 Bestattung	 im	 Ausland	 oder	 die	

Überführung	 in	 die	 Bundesrepublik	 Deutschland	

und übernehmen die jeweils entstehenden notwen-

digen Kosten.

Können Sie Ihre auf einer Reise mitgeführten Haus-

tiere	 (Hund	 oder	 Katze)	 aufgrund	 von	 Krankheit	

oder Tod nicht mehr versorgen, organisieren wir 

den Heimtransport Ihrer Tiere zu Ihrem ständigen 

Wohnsitz und übernehmen die hierdurch entste-

henden Kosten. Ist die Weiterversorgung der Tiere 

direkt nach dem Transport nicht möglich, weil keine 

geeignete	Betreuung	zur	Verfügung	steht,	organisie-

ren wir die weitere Unterbringung und Versorgung 

der Tiere. Die hierdurch entstehenden Kosten wer-

den für höchstens zwei Wochen übernommen.

Sollten Sie während einer Auslandsreise Ihre Giro- 

oder Kreditkarten verlieren oder werden diese ge-

stohlen, informieren wir auf Ihren Wunsch unver-

züglich	 Ihre	 Bank	 bzw.	 Ihr	 Kreditunternehmen.	

Geraten Sie durch den Zahlungsmittelverlust in eine 

finanzielle	 Notlage,	 stellen	 wir	 Ihnen	 ein	 zinsloses	

Darlehen von bis zu 1.500 € je Schadenfall zur Ver-

fügung. Voraussetzung hierfür ist, dass eine Kontakt-

aufnahme zu Ihrer Hausbank nicht innerhalb von 24 

Stunden nach dem auf die Schadenmeldung folgen-

den Werktag möglich ist.

 Ein gewährtes Darlehen ist uns spätestens inner- 

 halb von vier Wochen nach Auszahlung zurück- 

 zuzahlen.

Ist	die	Betreuung	Ihrer	minderjährigen	Kinder	wäh-

rend	 einer	 Reise	 nicht	mehr	möglich,	weil	 ihre	 Be-

gleitperson dazu infolge von Krankheit oder Tod 

nicht mehr in der Lage ist, organisieren wir die Ab-

holung der Kinder und lassen diese durch eine von 

Ihnen	oder	uns	ausgewählte	Begleitperson	zu	Ihrem	

ständigen Wohnsitz zurückbringen. Die Kosten hier-

für werden von uns übernommen. Dies gilt ebenfalls, 

wenn die Kinder selbst erkranken und infolge ihrer 

Weiterreise nicht mehr betreut werden können.

 Sollte die Hilfe nicht durch uns organisiert 

 werden, übernehmen wir die entstehenden  

 Kosten bei einer einfachen Entfernung von unter 

	 1.200	Bahnkilometern	für	Bahntickets	1.	Klasse	 

 einschließlich Zuschlägen. Liegt die Entfernung  

 darüber, erstatten wir Ihnen die Flugkosten der  

 Economy-Klasse. 

 Maximal werden bei einer Selbstorganisation  

 1.025 € je geschützter Person erstattet.

 Entstehen	durch	die	Anreise	zum	Bahnhof	oder	 

 Flughafen Taxikosten, werden diese bis zu einer  

 Höhe von 40 € erstattet.

Gehen während einer Reise im Ausland für die Reise 

benötigte	Dokumente	(z.	B.	Reisepass,	Personalaus-

weis, Führerschein) verloren oder werden diese ent-

wendet, helfen wir Ihnen bei der Ersatzbeschaffung 

und übernehmen die hierbei anfallenden Gebühren.

Sollten Ihre zu Hause gebliebenen minderjährigen 

Kinder,	während	Sie	sich	auf	einer	Reise	befinden,	in-

folge einer Erkrankung oder Verletzung betreut wer-

den müssen, vermitteln wir auf Ihren Wunsch eine 

Person, die während Ihrer Abwesenheit die Kinder 

betreut. Dies gilt auch, wenn Sie selbst während 

einer Reise erkranken und die Kinder deshalb zu 

Hause betreut werden müssen.

 Die	Kosten	des	Betreuers	selbst	zahlen	wir	nicht.	 

 Für dessen Leistungen übernehmen wir keine  

 Haftung. 

MOBILITÄTSSCHUTZ REISE MOBILITÄTSSCHUTZ REISE
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Tritt während einer Reise an Ihrem Aufenthaltsort 

eine	unvorhergesehene	Naturkatastrophe	 (z.	B.	La-

wine oder Erdbeben) ein und ist deswegen Ihre Wei-

terreise nicht möglich oder wegen einer auf die Na-

turkatastrophe folgenden behördlichen Anordnung 

untersagt, übernehmen wir Ihre außerplanmäßigen 

Übernachtungskosten für höchstens drei Übernach-

tungen. Können Sie auch nach der dritten Übernach-

tung Ihre Reise aufgrund der Naturkatastrophe oder 

der behördlichen Anordnung mit dem ursprünglich 

gewählten Verkehrsmittel nicht fortsetzen, erstat-

ten wir Ihnen die Fahrt vom Schadenort zu Ihrem 

ständigen Wohnsitz oder zum Zielort Ihrer Reise. 

Sind Sie bereits an Ihrem Zielort angekommen, über-

nehmen wir die Kosten der Rückfahrt von dort zu Ih-

rem ständigen Wohnsitz. Mussten Sie Ihr fahrberei-

tes Fahrzeug an der Schadenstelle zurücklassen und 

kann es nach der Naturkatastrophe oder der Auf-

hebung der behördlichen Anordnung wieder abge-

holt werden, tragen wir die Kosten für die Rückfahrt 

zum Schadenort für eine Person. Ersetzt werden 

bei	 einer	 einfachen	 Entfernung	 unter	 1.200	 Bahn-

kilometern	 jeweils	die	Kosten	für	eine	Bahnfahrt	1.	

Klasse einschließlich Zuschlägen, bei einer größe-

ren Distanz Flugkosten der Economy-Klasse. Ins-

gesamt werden für diese Leistung maximal 3.000 € 

je geschützter Person erstattet.

 Wird die Hilfe nicht durch uns organisiert, 

 werden höchstens bis zu 210 € je geschützter  

 Person übernommen. 

 Entstehen	durch	die	Anreise	zum	Bahnhof	oder	 

 Flughafen Taxikosten, werden diese bis zu einer  

 Höhe von 40 € erstattet. 

 Fahrt-, Flug- oder Übernachtungskosten werden 

 nur innerhalb des Geltungsbereichs übernommen.

Kommt es während einer Reise durch ein unvorher-

gesehenes	 Ereignis	 (z.	 B.	 Brand,	Wasser,	 Einbruch,	

Vandalismus) zu einem erheblichen Schaden an Ih-

rem Haus oder Ihrer Wohnung im Inland, vermitteln 

wir Ihnen auf Ihren Wunsch uns bekannte Handwer-

ker- oder Dienstleistungsunternehmen und organi-

sieren deren Einsatz für Soforthilfemaßnahmen. 

 Die Kosten der beauftragten Unternehmen zah- 

 len wir nicht. Für deren Leistungen übernehmen  

 wir keine Haftung.

Beauftragen	Sie	für	die	Zeit	Ihrer	Abwesenheit	von	

Ihrem	 ständigen	 Wohnsitz	 jemanden	 mit	 der	 Be-

treuung Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses und die-

se Person kann ihren Dienst unerwartet nicht antre-

ten oder fortsetzen, vermitteln wir Ihnen auf Ihren 

Wunsch hin einen uns bekannten Haushüter.

 Die Kosten des Haushüters zahlen wir nicht. 

 Für dessen Leistungen übernehmen wir keine  

 Haftung.

Sollten Sie während einer Auslandsreise verhaf-

tet werden oder wird Ihnen Haft angedroht, helfen 

wir	 Ihnen	bei	 der	Auswahl	und	Beauftragung	eines 

Anwalts und, sofern dies erforderlich ist, eines 

Dolmetschers. Wir nennen Ihnen die zuständigen 

Botschaften	und	Konsulate	und	schalten	diese	 falls	

nötig ein.

Benötigen	Sie	Hilfe,	weil	Sie	auf	einer	Auslandsreise	

in eine besondere Notlage geraten sind, die durch die 

bisher aufgeführten Ziffern nicht geregelt ist, erstat-

ten wir Ihnen bis zu 1.000 € je Schadenfall für erfor-

derliche Maßnahmen, um die Notlage abzuwenden. 

Eine besondere Notlage liegt vor, wenn Hilfe not-

wendig ist, um erhebliche Nachteile für Ihre Gesund-

heit oder Ihr Vermögen zu vermeiden.

 Wird die Hilfe nicht durch uns organisiert, erstat- 

 ten wir Ihnen höchstens 260 € je Schadenfall.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind  

 Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder  

 Schlechterfüllung von durch Sie abgeschlossene  

 Verträge sowie Wiederbeschaffungs- und Re- 

 paraturkosten. 

HAUSHÜTERSERVICE

Können Sie Ihre Auslandsreise nicht planmäßig oder 

nur zu einem anderen Zeitpunkt beenden als ur-

sprünglich vorgesehen, organisieren wir Ihre Rück-

reise. Gründe hierfür sind, dass ein Mitreisender oder 

naher Verwandter schwer erkrankt oder verstorben 

ist, ein erheblicher Schaden an Ihrem Vermögen ein-

getreten ist oder, dass an Ihrem Zielort Krieg oder 

innere Unruhen ausgebrochen sind. Wir überneh-

men die im Vergleich zur ursprünglich vorgesehenen 

Rückreise entstehenden höheren Fahrtkosten bis 

maximal 3.000 € je geschützter Person.

 Wird die Hilfe nicht durch uns organisiert, erstat- 

 ten wir die höheren Fahrtkosten nur bis zu 2.560 € 

 je geschützter Person.

Ist es Ihnen nicht möglich, die Rückreise aus dem 

Ausland planmäßig anzutreten, weil Ihr Reisever-

anstalter Insolvenz angemeldet hat, informieren wir 

Sie über alternative Rückreisemöglichkeiten. Falls 

erforderlich, stellen wir Ihnen ein zinsloses Darlehen 

für erhöhte Kosten der außerplanmäßigen Rückrei-

se zur Verfügung.

 Ein gewährtes Darlehen ist uns spätestens inner- 

 halb von vier Wochen nach Auszahlung zurück- 

 zuzahlen.

Verlieren Sie während einer Reise die Schlüssel Ihres 

Fahrzeugs,	helfen	wir	bei	der	Beschaffung	von	Er-

satzschlüsseln und übernehmen die Versandkosten. 

 Die Kosten für die Ersatzschlüssel selbst über- 

 nehmen wir nicht.



30 31CLUBLEISTUNGEN

Erleiden Sie an Ihrem Fahrzeug einen unverschuldeten Schaden, können Sie einen Antrag auf Clubhilfe bei

uns stellen. Die Clubhilfe dient dem Zweck, die unvorhersehbare finanzielle Mehrbelastung unserer Mitglieder

abzufedern. Darlehen werden nicht gewährt. Ein Rechtsanspruch auf Clubhilfe besteht nicht.

Clubhilfe

1

5

3

2

4

GLASBRUCH

UNFALLFLUCHT
DURCH DRITTE 

TIERKOLLISION

TIERBISS 

SCHMORSCHADEN AN 
DER VERKABELUNG

Haben Sie einen Glasbruchschaden an Ihrem Fahr-

zeug, der die Reparatur oder den Austausch der 

Scheibe notwendig macht, können Sie einen Antrag 

auf Clubhilfe stellen. Wir erstatten Ihnen in diesem 

Fall bis zu 52 €.

 Glasbruchschäden können über Ihre Teilkasko- 

 versicherung reguliert werden.

Stellen Sie fest, dass Ihr Fahrzeug durch einen un-

bekannten Dritten beschädigt wurde, der anschlie-

ßend	Unfallflucht	begangen	hat,	 ist	dies	sehr	ärger-

lich. Hier beteiligen wir uns mit bis zu 256 € an der 

Schadensumme.

 Schäden an Ihrem Fahrzeug, bei denen der Verur- 

	 sacher	 Unfallflucht	 begangen	 hat,	 können	 über	 

 Ihre Vollkaskoversicherung reguliert werden.

  Rückstufung	beachten!

Eine Kollision mit einem Tier kann schwere Schäden 

an Ihrem Fahrzeug verursachen. Die Clubhilfe für 

Tierkollisionen können Sie unabhängig von der Art 

des Tieres beantragen, mit dem Sie zusammensto-

ßen. Wir beteiligen uns mit bis zu 154 € an der Scha-

densumme. 

 Schäden durch Tierkollisionen können über Ihre  

 Teilkaskoversicherung reguliert werden.

 Ausgeschlossen von der Clubhilfe sind Kollisio- 

 nen mit Tierkadavern sowie Schäden, die durch 

 Ausweichmanöver entstehen.

Kommt es infolge eines Tierbisses zu einem Schaden 

an der Verkabelung Ihres Fahrzeugs, beteiligen wir uns 

mit der Clubhilfe mit bis zu 52 € an der Schadensumme.

 Schäden durch Tierbisse können über Ihre Teil- 

 kaskoversicherung reguliert werden.

Durch Verschleiß oder technischen Defekt können 

Kurzschlüsse an der Verkabelung entstehen. Dies 

kann zu einem Schmorschaden an der Verkabelung 

Ihres Fahrzeugs führen. Die Clubhilfe für Schmor-

schäden beträgt bis zu 52 €.

Die Clubhilfe ist ausschließlich namentli-
chen ACV Mitgliedern vorbehalten. Voraus-
setzung ist, dass der jährliche Beitrag be-
glichen ist. Der Antrag ist schriftlich an die 
ACV Hauptgeschäftsstelle in Köln zu richten. 
Die Frist für die Einreichung des Antrags inkl. 
aller notwendigen Beweismittel beträgt ein 
Jahr, beginnend mit dem Tag des Schadens.

• Schäden, die das Mitglied oder der berech- 
 tigte Fahrer selbstverschuldet, vorsätz- 
 lich oder grob fahrlässig verursacht hat.

• Schäden, die unter dem Einfluss berau- 
 schender Mittel (Alkohol, Drogen, Medi- 
 kamente) oder durch Fahren ohne gülti- 
 ge Fahrerlaubnis/Zulassung entstehen.

• Schäden durch (versuchten) Diebstahl.

• Personen- oder Vermögensschäden.

• Schäden an mitgeführten Sachen, Auf- 
 wendungen für Hotels und Mietfahr- 
 zeuge sowie für die Benutzung anderer  
 Verkehrsmittel.

• Schäden, die durch eine Kaskover- 
 sicherung ohne Selbstbeteiligung abge- 
 deckt sind.

Die Höhe der Clubhilfe wird ermittelt unter 
Abzug der Beträge, auf deren Leistung der 
Antragssteller einen Rechtsanspruch gegen- 
über Dritten und/oder deren Versicherern 
hat oder die der Antragssteller aufgrund einer 
Teil- oder Vollkaskoversicherung erhält bzw. 
bei Nichtinanspruchnahme erhalten würde.

Clubhilfe kann ab einem Rechnungsbetrag von 
mehr als 25 € gewährt werden. Die Schaden-
summe ergibt sich aus den auf der Reparatur-
kostenrechnung aufgeführten bezuschuss- 
baren Leistungen. Die Höhe der Clubhilfe ist 
begrenzt auf 50 % der Selbstbeteiligung Ih-
rer Teil- oder Vollkaskoversicherung. Haben 
Sie für Ihr Fahrzeug keine Kaskoversiche-
rung abgeschlossen, übernehmen wir 50 % 
der Rechnungssumme. Wir erstatten jedoch 
maximal bis zur jeweiligen Leistungsgrenze. 
Insgesamt darf die Summe aller Clubhilfen 
256 € pro Beitragsjahr nicht übersteigen.

Clubhilfe kann für alle Fahrzeuge (PKW, 
Wohnmobil, Krad) beantragt werden, die auf 
das ACV Mitglied zugelassen und für den pri-
vaten Gebrauch bestimmt sind, sowie für alle 
fremden Fahrzeuge mit Versicherungskenn-
zeichen (auch Mietfahrzeuge), die dem Mit-
glied zum Zeitpunkt des Schadens zum Ge-
brauch überlassen wurden. 

WIE KANN DIE
CLUBHILFE
BEANTRAGT WERDEN?

WELCHE SCHÄDEN
SIND VON DER CLUBHILFE 
AUSGESCHLOSSEN?

WIE ERRECHNET 
SICH DIE HÖHE
DER CLUBHILFE?

FÜR WELCHE FAHRZEUGE 
KANN DIE CLUBHILFE 
BEANTRAGT WERDEN?

CLUBLEISTUNGEN
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Stellen Sie einen Antrag auf Clubhilfe, benötigen wir 

von Ihnen für die weitere Prüfung Unterlagen bzw. 

Beweismittel.	Zur	Wahrung	der	Frist	genügt	es,	den	

Antrag	 zunächst	 ohne	 Beweismittel	 einzureichen.	

Diese müssen jedoch unverzüglich nachgereicht 

werden.

Folgende Unterlagen bzw. Beweismittel in Kopie 

sind immer erforderlich:

•	 Reparatur-	oder	Ersatzteilrechnung	(keine	Gut- 

 achten oder Kostenvoranschläge)

• Regulierungsschreiben Ihrer Kaskoversicherung  

 oder Kopie des KFZ-Versicherungsscheins

• Zulassungsbescheinigung Teil 1

Zusätzlich benötigte Unterlagen bzw. Beweis- 

mittel in Kopie:

•	 Bei	 Unfallfluchtschäden	 benötigen	 wir	 eine 

	 Bestätigung	 über	 die	 Erstattung	 einer	 Straf- 

 anzeige. Diese können Sie auch auf der jeweiligen  

	 Onlinewache	Ihres	Bundeslands	stellen.

•	 Bei	Schäden	durch	Tierkollisionen	ist	eine	Bestä- 

 tigung der Polizei, Forstbehörde oder des Jagd- 

 pächters erforderlich.

• Bei	 Tierbiss-	 oder	 Schmorschäden	 bedarf	 es 

 zusätzlich eines Vermerks der Reparaturwerk- 

 statt auf der Rechnung.

Anträge auf Clubhilfe werden zurückgewiesen, 

wenn	Sie	die	erforderlichen	Unterlagen	bzw.	Bewei-

se nach Ablauf der Frist von einem Jahr ab Schaden-

datum nicht erbracht haben oder die maximale Ge-

samtsumme	 aller	 Clubhilfen	 eines	 Beitragsjahres	

erreicht wurde.

Ohne Clubhilfe

SB	Teilkasko:	 150	€

Finanzielle	Belastung	für	Mitglied:	 150	€

Mit Clubhilfe

SB	Teilkasko:	 150	€

Clubhilfe	Tierschaden	(50	%	der	SB):	 75	€

Finanzielle	Belastung	für	Mitglied:	 	75	€

Ohne Clubhilfe

Finanzielle	Belastung	für	Mitglied:	 300	€

Mit Clubhilfe

Clubhilfe Tierschaden

(50	%	der	Rechnungssumme):	 150	€			

Finanzielle	Belastung	für	Mitglied:	 150	€

Innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen sämtli-

cher	Beweismittel	teilen	wir	Ihnen	mit,	ob	Ihr	Antrag	

auf Clubhilfe bewilligt wird.

Sind Sie mit der Entscheidung nicht einverstanden, 

können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 

einen schriftlichen Widerspruch bei der ACV Haupt- 

geschäftsstelle in Köln einlegen.

WELCHE UNTER-
LAGEN/BEWEIS-
MITTEL SIND
ERFORDERLICH?

Beispielrechnung für einen Tierschaden 

durch Kollision mit einer Schadenhöhe von 

300 € mit Teilkaskoversicherung

Beispielrechnung für einen Tierschaden 

durch Kollision mit einer Schadenhöhe von 

300 € ohne Teilkaskoversicherung

ZURÜCKWEISUNG VON ANTRÄGEN

BEARBEITUNGSDAUER

WIDERSPRUCH

Beim ACV zahlt Treue sich aus. Für langjähri-
ge Mitglieder erhöhen sich nicht nur die Be-
träge der jeweiligen Clubhilfe, sondern auch 
der Maximalbetrag für die Summe aller Club-

hilfen pro Beitragsjahr:

SilberCard um 25 %
(max. 320 €/Beitragsjahr)

GoldCard um 50 %
(max. 384 €/Beitragsjahr)

PlatinCard um 100 %
(max. 512 €/Beitragsjahr)

Die Clubhilfen sind Leistungen, die aus-
schließlich ACV Mitgliedern vorbehalten  
sind. Für nur 29 € im Jahr können Sie für  
Ihren Ehe- oder Lebenspartner die ACV Part- 
nermitgliedschaft abschließen. Damit profi- 
tiert dann auch Ihr Partner von den umfang-
reichen Clubhilfen für Fahrzeuge, die auf Ih-

ren/seinen Namen zugelassen sind.

TREUE
DIE SICH
LOHNT!

CLUBLEISTUNGEN
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Mitglieder im ACV profitieren, neben unseren Schutzbriefleistungen, auch von einer kostenfreien

Verkehrsunfallversicherung. Zu Ihren Gunsten haben wir mit unserem Partner, der DEVK,

einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen. Diesem liegen die Gruppenversicherungsbedingungen 

der DEVK für die ACV Verkehrsunfallversicherung zugrunde. 

Verkehrsunfallversicherung

1 INVALIDITÄT

2 TODESFALLLEISTUNG 

3 BERGUNGSKOSTEN

Erleiden Sie als Folge eines Verkehrsunfalls, eine 

dauerhafte	 Beeinträchtigung	 Ihrer	 körperlichen	

und/oder geistigen Leistungsfähigkeit, spricht man 

von einer Invalidität. Die Grundsumme* bei Invalidi-

tät beträgt 10.000 €, bei einer Vollinvalidität** er-

höht sich die Summe auf maximal 20.000 €.

Versichert sind alle Risiken, die im ursächlichen  

Zusammenhang	 mit	 der	 Benutzung	 eines	 Kraft- 

fahrzeugs oder Anhängers stehen. Sie sind 

sowohl	 als	 Fahrer	 als	 auch	 als	 Beifahrer	 eines	

Fahrzeugs	 geschützt.	 Auch	wenn	 es	 beim	Be-	 und 

Entladen oder Abstellen Ihres Fahrzeugs oder 

Anhängers zu einem Unfall kommt, haben Sie 

einen Leistungsanspruch aus Ihrer ACV Verkehrs- 

unfallversicherung.

*	Der	Grad	der	Invalidität	spiegelt	die	Schwere	der	Beein-

trächtigung wider und wird über die so genannte Glieder-

taxe ermittelt. Verliert man infolge eines Unfalls bspw. ei-

nen	Arm,	bedeutet	dies	eine	Invalidität	von	70	%	und	einen	

Auszahlungsbetrag	von	7.000	€	(70	%	von	10.000	€).	

**	Ab	einem	Invaliditätsgrad	von	90	%	wird	eine	Mehrleis-

tung gewährt. Die Auszahlungssumme der ACV Verkehrs-

unfallversicherung verdoppelt sich bis zu einem maximalen 

Auszahlungsbetrag von 20.000 € bei einer Invalidität von 

100	%	(Vollinvalidität).	Die	Mehrleistung	ist	je	Unfall	auf	

200.000 € für alle bei der DEVK bestehenden Unfallver-

sicherungen begrenzt. Ab Vollendung des 65. Lebensjahres 

wird	die	Mehrleistung	ab	90	%	nicht	mehr	gewährt!

Kommen Sie infolge eines Verkehrsunfalls in Zusam-

menhang mit Ihrem KFZ oder Anhänger zu Tode, ha-

ben Ihre Erben Anspruch auf eine Todesfallleistung 

in Höhe von 5.000 €.

Kommt es aufgrund eines Verkehrsunfalls zu einem 

Such-,	 Rettungs-	 oder	 Bergungseinsatz,	 erstatten	

wir Ihnen die Kosten hierfür bis zu 1.000 €.

Über die Verkehrsunfallversicherung des 
ACV können Sie auch Ihren Ehe- oder 
Lebenspartner und minderjährige Kinder 
absichern. Für nur 29 € im Jahr erhalten Sie 
unsere Partnermitgliedschaft, mit der auch 
Ihr Ehe- oder Lebenspartner die Vorzüge 
der ACV Verkehrsunfallversicherung ge-
nießt. Minderjährige Kinder erhalten den 
Schutz sogar kostenfrei über eine Mitglied-

schaft im ACV Junior Club.

WANN LEISTET DIE ACV VERKEHRS-
UNFALLVERSICHERUNG NICHT?

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind 
Unfälle von Berufskraftfahrern bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeit (z. B. Busfahrer) sowie Unfälle, die 
sich bei der Teilnahme an Fahrveranstaltungen  
ereignen, die auf die Erzielung von Höchstge- 
schwindigkeiten ausgerichtet sind (Rennen), 

auch bei dazugehörigen Übungsfahrten. Zudem 
haben Sie keinen Anspruch auf Leistungen der 
ACV Verkehrsunfallversicherung, wenn Sie mit 
der Zahlung des jährlichen Beitrags der ACV 
Mitgliedschaft schuldhaft in Verzug sind.

•	 Bei	Teilverlust	oder	Funktionsbeeinträchtigung	 

 eines dieser Körperteile oder Sinnesorgane wird  

 der entsprechende Teil des Prozentsatzes nach  

 zuvor genannter Tabelle genommen. 

 Was bedeutet das?

	 Wenn	bspw.	der	gesamte	Arm	zu	50	%	funktions- 

 beeinträchtigt ist, dann liegt ein Invaliditätsgrad 

	 von	35	%	vor	(50	%	von	70	%	=	35	%)

• Werden durch den Verkehrsunfall Körpertei- 

 le oder Sinnesorgane betroffen, deren Verlust  

 oder Funktionsunfähigkeit nicht nach der voran- 

 gegangenen Tabelle geregelt sind, ist für diese  

 maßgebend, inwieweit die normale körperliche  

 oder geistige Leistungsfähigkeit unter aus- 

 schließlicher	 Berücksichtigung	medizinischer	 

 Gesichtspunkte beeinträchtigt ist. 

 Was bedeutet das?

 Ist ein Körperteil betroffen, das nicht in der Liste 

 aufgeführt ist, wird der Invaliditätsgrad individu- 

 ell über ein ärztliches Gutachten ermittelt.

• Sind durch den Verkehrsunfall mehrere körperli- 

 che oder geistige Funktionen beeinträchtigt,  

 werden die Invaliditätsgrade, die sich nach der  

 vorangegangenen Tabelle ergeben, zusammen- 

 gerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch  

 nicht angenommen.

Bei	Verlust	oder	völliger	Funktionsunfähigkeit	der	nachstehend	genannten	Körperteile	und

Sinnesorgane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade:

Arm	 70	%

Arm	bis	oberhalb	des	Ellenbogengelenks	 65	%

Arm	bis	unterhalb	des	Ellenbogengelenks	 60	%

Hand	 55	%

Daumen	 20	%

Zeigefinger	 	10	%

andere	Finger	 		5	%

Bein	über	der	Mitte	des	Oberschenkels	 70	%

Bein	bis	zur	Mitte	des	Oberschenkels	 60	%

Bein	bis	unterhalb	des	Knies	 50	%

Bein	bis	zur	Mitte	des	Unterschenkels	 45	%

Fuß	 40	%

große	Zehe	 		5	%

andere	Zehe	 2	%

Auge	 50	%

Gehör	auf	einem	Ohr	 30	%

Geruchssinn	 	10	%

Geschmackssinn	 		5	%

GLIEDERTAXE

CLUBLEISTUNGEN
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Einen Moment der Unachtsamkeit – und schon ist 

man in einen Verkehrsunfall verwickelt. Oder haben 

Sie	 einen	 mangelhaften	 Bußgeldbescheid	 erhal-

ten und Ihnen droht sogar der Entzug des Führer-

scheins?	Da	kann	guter	Rat	schnell	teuer	werden.	

Als Mitglied im ACV profitieren Sie von einer kos-

tenfreien telefonischen Erstberatung durch einen 

Anwalt oder Rechtsexperten. Doch nicht nur im 

Bereich	Verkehrsrecht	stehen	 Ihnen	die	Partner- 

Anwälte und Rechtsexperten von KLUGO kompe-

tent und verlässlich zur Seite. Egal ob Reiserecht, 

Mietrecht oder alle anderen Rechtsgebiete, Sie er- 

halten direkt am Telefon eine erste Handlungs- 

empfehlung und Orientierung, wie Sie am besten 

vorgehen sollten. 

Bei	Bedarf	unterstützt	Sie	der	KLUGO-Experte	auch	

über die Erstberatung hinaus – sowohl im Verkehrs-

recht als auch in vielen anderen Rechtsgebieten.

Ihre Vorteile mit dem ACV & KLUGO:

• Einfacher und schneller Zugang zur Rechtsberatung

• Vermittlung von erfahrenen und qualifizierten  

 Rechtsexperten 

• Ortsunabhängig und einfach 

• Transparent und zeitsparend 

RECHTSBERATUNG

Jeder entspannten Urlaubsreise geht eine sorgfäl-

tige Vorbereitung voraus. Als ACV Mitglied können 

Sie	einmal	pro	Beitragsperiode	unsere	Tourenbera-

tung in Anspruch nehmen und die Planung unseren 

Reiseexperten überlassen. Diese stellen Ihnen eine 

persönliche Reisemappe mit nützlichen Informatio-

nen rund um Ihren Urlaub und praktischen Reisebe-

gleitern zusammen – und das kostenfrei. 

Sie erhalten von uns einen hochwertigen 

MARCO POLO Reiseführer. Lassen Sie sich inspirie-

ren von den Insider-Tipps zu Sehenswürdigkeiten, 

Bars	 und	 Restaurants,	 Einkaufsmöglichkeiten	 oder	

Tagesausflügen	rund	um	Ihr	Urlaubsziel.	

Wollen Sie während Ihrer Reise wandern oder eine 

Fahrradtour	 unternehmen?	 Dann	 ist	 die	 Outdoor-

App komoot genau das Richtige. Mit der App ha-

ben Sie Ihren kompetenten Tourenplaner immer 

zur Hand, der die Orientierung vor Ort kinderleicht 

macht und Ihnen hilft, die schönsten Strecken zu er-

kunden. Sie erhalten von uns einen Freischaltcode 

für Ihre Zielregion, um das digitale Kartenmaterial 

kostenfrei in die App zu laden. Für Sie als Mitglied 

entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.

Sollten Sie die Reise mit dem Auto antreten, legen 

wir Ihnen eine individuelle Straßenkarte bei, die auf 

Ihre Reisestrecke abgestimmt ist. Ihre Strecke führt 

durch	Österreich,	Italien	oder	die	Schweiz?	Über	un-

seren Online-Shop erhalten Sie die benötigten Vig-

netten oder die Viacard, um Ihre Reise ideal zu pla-

nen und wertvolle Zeit vor Ort zu sparen.

Wir bieten unseren Mitgliedern ein Rundum-Sorg-

los-Paket, damit Sie sich auf der nächsten Reise nur 

um das kümmern brauchen, was Ihnen wirklich wich-

tig	ist	–	den	Rest	erledigen	wir!

Beim	 Verkauf	 eines	 Gebrauchtwagens	 braucht	 es	

oft Expertise und Sachkenntnis, um einen realisti-

schen Marktwert zu ermitteln. Doch hier sind nicht 

nur	fahrzeugspezifische	Aspekte	zu	berücksichtigen,	

sondern auch Marktpreisveränderungen sowie Un-

terschiede hinsichtlich Fahrzeugtyp und individuel-

ler	Ausstattung.	Beim	Feilschen	mit	professionellen	

Autohändlern oder versierten Ankäufern spielen im 

Wesentlichen harte Fakten eine Rolle. 

Profitieren	 Sie	 im	 Rahmen	 der	 kostenlosen	 Fahr-

zeugbewertung von der langjährigen Erfahrung des 

ACV. Exklusiv und nur für Mitglieder erhalten Sie so 

eine belastbare Einschätzung des Fahrzeugwertes, 

um den bestmöglichen Preis für Ihr Gebrauchtfahr-

zeug zu ermitteln. So gehen Sie gestärkt in die Preis-

verhandlungen und erhalten einen realistischen 

Wert, um beispielsweise die Inzahlungnahme zu re-

geln oder den Finanzierungsbedarf für den neuen 

Wagen zu ermitteln.

In Kooperation mit NewMotion bietet der ACV sei-

nen Mitgliedern die europaweit einsetzbare eDrive 

Ladekarte für Elektroautos. So sind Sie als Mitglied 

auch mit einem Elektroauto jederzeit entspannt un-

terwegs und müssen keinen Gedanken an einen sin-

kenden Akkustand verschwenden. 

Bisher	waren	insbesondere	längere	Strecken	mit	ei-

nem E-Auto mit einem entsprechenden Planungsauf-

wand verbunden. Mit der zunehmenden Markttaug-

lichkeit leistungsstärkerer Akkus und einer breiten 

Versorgung an Ladepunkten hat sich die Flexibilität 

in den letzten Jahren jedoch deutlich verbessert. Die 

eDrive-Ladekarte macht elektrisches Fahren jetzt 

noch komfortabler. 

Bleiben	Sie	jederzeit	entspannt,	denn	mit	der	Lade-

karte können Sie europaweit an einer Vielzahl von 

Ladestellen Ihr Elektroauto unkompliziert laden. 

Das Netzwerk von NewMotion umfasst europaweit 

mehr als 125.000 öffentliche Ladestationen. An die-

sen können Sie unabhängig vom Stromanbieter Ihr 

E-Auto	laden	und	so	Ihre	Routen	flexibel	planen.	Mit	

der e-drive Ladekarte zahlen Sie anbieterübergrei-

fend und können jederzeit unabhängig vom Abrech-

nungs- oder Zugangssystem einen Kostenüberblick 

sicherstellen.

Und	das	Beste:	Als	Mitglied	im	ACV	können	Sie	Ihre	

eDrive-Ladekarte kostenlos anfordern. Wir schi-

cken Ihnen Ihre persönliche Ladekarte innerhalb we-

niger Tage per Post. Einfach im ACV Mitgliederbe-

reich anmelden und bequem bestellen.

REISESERVICE FAHRZEUGBEWERTUNG E-DRIVE LADEKARTE

CLUBLEISTUNGEN
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WIDERRUFSRECHT

Sie haben das Recht, Ihre Vertragserklärung inner-

halb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 

Textform	(z. B.	per	Brief,	Fax	oder	E-Mail)	zu	wider-

rufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Sie Ihre 

Mitgliedschaftsunterlagen	 und	 diese	 Belehrung 

in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der 

Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 

des Widerrufs. 

Bitte	richten	Sie	Ihren	Widerruf	an:

ACV Automobil-Club Verkehr e.V.

Theodor-Heuss-Ring 19–21

50668 Köln

E-Mail: service@acv.de

Fax: 0221 91 26 91 26

Der Verkehrssektor verursacht einen erheblichen 

Anteil der Treibhausgasemissionen. Wir sind uns 

dessen bewusst und übernehmen für unser Handeln 

Verantwortung. Daher haben wir mithilfe einer tief-

greifenden Analyse unsere Tätigkeiten inklusive der 

Abschleppvorgänge auf ihren ökologischen Fußab-

druck untersucht.

ACV KLIMASTRATEGIE: WIR SIND AUF DEM WEG

Im Rahmen der ACV Klimastrategie haben wir unse-

re Tätigkeiten umfassend auf ihre ökologischen Aus-

wirkungen untersucht. Dazu haben wir die von der 

Geschäftsstelle verursachten Emissionen ermitteln 

lassen, darunter den Stromverbrauch, unsere Ge-

schäftsreisen oder den Papierverbrauch sowie die 

Anfahrtswege der Mitarbeiter zu ihrem Arbeitsplatz.

Auf	 dieser	 Basis	 konnten	 wir	 direkt	 Maßnahmen	

umsetzen und, wo möglich, Emissionen vermeiden. 

So haben wir unsere Treibhausgasemissionen pro 

Mitarbeiter	um	25	%	gesenkt.	Auch	das	vorliegende	

Leistungsverzeichnis ist klimaneutral gedruckt und 

mit	dem	Blauen	Engel	ausgezeichnet.	Mit	dem	Kauf	

von	 hochwertigen	 Klimaschutzzertifikaten	 haben	

wir außerdem die zurzeit noch nicht vermeidbaren 

Emissionen	 ausgeglichen.	Diese	Zertifikate	 fördern	

Projekte	aus	den	Bereichen	Waldaufforstung,	Was-

seraufbereitung oder Wasserkraft. 

 

Für die Umsetzung all dieser Maßnahmen hat der 

ACV die Auszeichnung „klimaneutrales Unterneh-

men“ erhalten. Der ACV ist damit der erste klima-

neutrale Automobilclub in Deutschland. 

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, kontinuierlich 

unseren ökologischen Fußabdruck zu ermitteln und 

Verbesserungspotenziale auszuschöpfen. Denn wir 

wollen	 Verantwortung	 übernehmen	 und	Wege	 fin-

den, Nachhaltigkeit und Mobilität zu verbinden – 

heute und in Zukunft. Alle Infos über die ACV Klima-

strategie unter: acv.de/klimaschutz

WIDERRUFSFOLGEN

Im Fall eines wirksamen Widerrufs endet die Mit-

gliedschaft sowie Ihr Versicherungsschutz und wir 

erstatten	 Ihnen	 die	 Beiträge	 unverzüglich,	 spätes-

tens 14 Tage nach Zugang des Widerrufs. Sollten Sie 

zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz 

vor Ende der Widerrufsfrist beginnt, erstatten wir 

Ihnen	 die	 Beiträge	 anteilmäßig.	 Wir	 sind	 berech-

tigt,	den	Teil	des	Beitrags	einzubehalten,	der	auf	die	

Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt. Dabei 

handelt	es	sich	pro	Tag	um	1/360	des	jährlichen	Bei-

trags. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe 

Zahlungsmittel, das für die ursprüngliche Transak-

tion eingesetzt wurde, es sei denn, mit Ihnen wurde 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Es werden 

Ihnen in keinem Fall wegen dieser Rückzahlung 

Entgelte berechnet.

BESONDERE HINWEISE

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf 

Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 

auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wi-

derrufsrecht ausgeübt haben.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

 

WICHTIGE UNTERLAGEN

Weitere wichtige Unterlagen zu Ihrer Mitgliedschaft, 

wie	unsere	Satzung,	Beitragsordnung	oder	die	Da-

tenschutzerklärung,	finden	Sie	unter

acv.de/unterlagen

Oder scannen Sie den QR-Code.

ACV KLIMASTRATEGIE
Wir übernehmen Verantwortung

WIDERRUFSBELEHRUNG

Wir sind ein Automobilclub, der nicht nur für die Gegenwart Lösungen bietet, 

sondern dabei auch zukunftsweisend handelt. Klimaschutz ist dabei

für uns selbstverständlich.
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